
KURATORIUM: PROF. DR. DR. H.C. MICHAEL OTTO (VORSITZER) – PROF. DR. GUIDO SAUTER (STELLV. VORSITZER)
PROF. DR. CHRISTIAN GERLOFF – PROF. DR. MARKUS GRAEFEN

PROF. DR. BERND LÖWE – PROF. DR. KARSTEN SYDOW
PROF. DR. ANIA C. MUNTAU – JANINA LIN OTTO – PROF. DR. GISA TIEGS

VORSTAND: DR. JÜRGEN BERSUCH

Bankverbindung: Deutsche Bank AG, IBAN: DE85 2007 0000 0060 0569 00, BIC: DEUTDEHHXXX
Saseler Damm 39 a – 22395 Hamburg

Telefon (040) 2848 406-98 – Fax (040) 2848 406-99
info@werner-otto-stiftung.de
www.werner-otto-stiftung.de

Informationen zu den Ricthlinien zur Abfassung von Förderanträgen

WERNER OTTO STIFTUNG
 STIFTUNG DES BÜRGERLICHEN RECHTS

Richtlinien zur Abfassung von Förderanträgen

Bitte reichen Sie folgende Unterlagen / Informationen bei uns ein:

1. Förderantragsformular
Bitte füllen Sie hierzu unser Formular „Förderantrag“ aus und fügen es unterzeichnet und datiert als pdf Ihren 
weiteren Unterlagen zur Antragstellung an die Werner Otto Stiftung bei.
Das Formular finden Sie auf unserer Homepage www.werner-otto-stiftung.de

2. Darstellung des Forschungsprojektes
 - Grundlagen, Einführung, eigene Vorleistungen mit Literaturangaben
 - Studienziele, Fragestellungen
 - Studienplan bzw. Arbeitsprogramm
 - Bei Einsatz von statistischen Untersuchungsverfahren: Sind diese im Antrag beinhaltet, 
  ist eine Stellungnahme des Statistikers der jeweiligen Institution erforderlich
 - Stellungnahme bzgl. Tierversuche, Arbeiten mit Stammzellen oder ähnlich
 - Kurze Zusammenfassung des Forschungsprojektes (sofern die Darstellung des Forschungsprojektes 
  in englischer Sprache eingereicht wird, kurze Zusammenfassung in deutscher Sprache)
 - Die reine Beschreibung des Forschungsvorhabens darf nicht mehr als 10 Seiten umfassen, 
  einschließlich der Zusammenfassung

3. Voraussetzungen zur Druchführung des Projektes
 - Vorhandene Mitarbeiter (Zusammensetzung der Arbeitsgruppe)
 - Zusammenarbeit mit anderen wissenschaftlichen Einrichtungen
 - Vorhandene apparative Ausstattung
 - Vorhandene (laufende) Sachmittel

4. Anlagen
 - Lebenslauf
 - Literaturverzeichnis über eigene Leistungen

5. Einreichungsfrist
Für die Frühjahrs-Sitzung des Kuratoriums der Werner Otto Stiftung spätestens bis zum 17. März 2023, 18:00 Uhr und 
für die Herbst-Sitzung spätestens bis zum 14. Juli 2023, 18:00 Uhr.

Bitte beachten Sie, dass ab sofort nur noch digitale, per E-Mail an
info@werner-otto-stiftung.de eingereichte Förderanträge akzeptiert werden.

Stand: Januar 2023


